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Von: Karolin Dziadek
An: Zoeller, Sven / BFB
Thema: Referentenentwurf zur Änderung des Berufsqualifikationsgesetzes (BQFG)
Datum: Mittwoch, 18. Februar 2015 16:05:51


Sehr geehrter Herr Zöller,
 
vielen Dank für die Übersendung des o. g. Referentenentwurfs. Der
Änderungsentwurf BQFG enthält erfreulicherweise einige der von uns in der
Vergangenheit kritisierten Punkte wie z. B. die Möglichkeit für den Antragstellenden
wesentliche Qualifikationsunterschiede durch die Absolvierung eines
Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung auszugleichen (§ 11), wie dies in
der BARL vorgesehen ist.  
 
Ein Punkt, der unseres Erachtens in dieser Form nicht akzeptabel ist, bezieht sich auf
§ 12 a. Hier heißt es, dass im Fall begründeter Zweifel an der Echtheit der
Unterlagen sich die zuständige Stelle sowohl an die zuständige Stelle des
Ausbildungsstaates wenden kann als auch die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern kann, beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche Aufforderung hemmt
nicht den Fristlauf nach § 13 Abs. 3.
 
Die Tatsache, dass die Aufforderung nicht den Fristlauf hemmt, hat zufolge, dass die
zuständige Stelle innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung fällen muss.
Hierdurch ist eine materielle Prüfbarkeit der Unterlagen nicht gewährleistet, mit der
Folge, dass auf Basis unvollständiger Unterlagen entschieden werden müsste. Dies
ist aus dem Gesichtspunkt des Verwaltungsvollzugs nicht leistbar. Die zuständige
Stelle muss daher im Zweifelsfalle ablehnen, da sie sonst in die Gefahr der
Genehmigungsfunktion läuft, zu Lasten des Antragsstellers.
 
Wir regen daher an, den letzten Satz, der sich auf den Fristablauf bezieht, zu
streichen.
 


Mit freundlichen Grüßen
 
 
RA Thomas Noebel
Bundesgeschäftsführer
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